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Beschlüsse des Grossen Gemeinderates vom 26. März 2012 

 
 
 

I. Als Ombudsfrau für die Amtsdauer 2012/2016 wird Dr. Viviane Sobotich wieder-
gewählt. 

  
II. 1. Der in den Beilagen der GGR-Weisung Nr. 2011/134 bezeichnete Teil der Par-

zelle 1/8449 zwischen Unterer Vogelsangstr. und Irchelstr. wird im Zonenplan von 
der Erholungszone E2 in die dreigeschossige Wohnzone W3/2.6 umgezont. 
2. Im kommunalen Richtplan Siedlung und Landschaft wird die Fläche gemäss 
Ziffer 1 aus dem Erholungsgebiet ausgeschieden und neu dem Baugebiet Woh-
nen zugewiesen. 
3. Der Stadtrat wird eingeladen, den Festsetzungsbeschluss für die Einzonung zu 
publizieren und während der Rekursfrist aufzulegen sowie die Genehmigung 
durch die Baudirektion einzuholen. 

  
III. 1. Die Bau- und Zonenordnung vom 3. Okt. 2000 (Textteil; BO) wird durch einen 

IV. Nachtrag wie folgt geändert: 
1.1. In Art. 41 werden lit. a ("Bachtelstr. [Bernoullihäuser]") und lit. i ("Rieterstr.") 
aufgehoben und die Aufzählungsnummerierung entsprechend angepasst. 
1.2. Art. 42 Abs. 3 BO wird durch einen zweiten Satz wie folgt ergänzt: "Bauten, 
Anlagen und Umschwung einer Neuüberbauung sind im Ganzen sowie in ihren 
einzelnen Teilen so zu gestalten, dass in Verbindung mit dem verbleibenden Teil 
des nach den Sonderbauvorschriften überbauten Gebiets eine besonders gute 
Gesamtwirkung erreicht wird." 
1.3. Art. 43 Abs. 3 BO wird wie folgt ergänzt und neu gefasst: "Die Erstellung von 
Abstellplätzen ist nur nach Massgabe der Ergänzungspläne zulässig. Darüber 
hinaus sind zusätzliche besondere Gebäude nur zulässig, wenn sie eine gute Ge-
samtwirkung erzielen. Im Übrigen ist der Gebäudeumschwung zu bepflanzen." 
1.4. Art. 43 Abs. 4 BO wird wie folgt neu gefasst: "Die nach Ergänzungsplan zu-
lässigen zusätzlichen oberirdischen Bauten dürfen nur erstellt werden, wenn auf 
dem Baugrundstück keine anderen, das Gesamtbild der Siedlung beeinträchti-
genden Nebenbauten vorhanden sind." 
1.5. Art. 43 BO wird mit dem folgenden neuen Abs. 5 ergänzt: "Dachflächenfenster 
bis 0,8 m2 (Flügelmass) sind in allen besonderen Siedlungen zulässig." 
2. Der Ergänzungsplan Rieterstr. (GGR 2003/011 vom 8.9.2003) wird aufgehoben.
3. Der Stadtrat wird eingeladen, den Festsetzungsbeschluss für die Änderung der 
Bau- und Zonenordnung zu publizieren und während der Rekursfrist aufzulegen 
sowie die Genehmigung durch die Baudirektion einzuholen. 
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IV. Das Erholungsgebiet beim Schützenweiher westlich der Schaffhauserstr. wird von 

der kantonalen Freihaltezone F(k) in die kommunale Erholungszone E2 umgezont. 
Gleichzeitig wird entlang der nördlichen und westlichen Gebietsgrenze eine neue 
Waldabstandslinie festgesetzt. 

  
V. Für die Realisierung der Überdachung des Freibades Geiselweid wird zu Lasten 

der Investitionsrechnung ein Kredit von netto Fr. 4,8 Mio. bewilligt. Stichtag für die 
Berücksichtigung der teuerungsbedingten Mehr- und Minderkosten: 1. Juni 2011. 

  
VI. Für den Bau eines provisorischen Zirkusplatzes auf der grossen Zeughauswiese 

wird ein Kredit von Fr. 250'000 zu Lasten der Investitionsrechnung des Verwal-
tungsvermögens bewilligt. Stichtag für die Berücksichtigung der Teuerung und 
Mehrwertsteuer bedingten Mehr- oder Minderkosten: 24. Jan. 2011. 

  
VII. 1. Für den Bau von Anlagen durch das Geschäftsfeld Energie-Contracting (EC) 

von Stadtwerk W'thur wird ein Rahmenkredit von Fr. 40 Mio. (exkl. MWSt) zu Las-
ten der Investitionsrechnung Stadtwerk Winterthur bewilligt. 
2. Über die Aufteilung des Rahmenkredits in die Objektkredite entscheidet der 
GGR bei einer Vertragssumme über Fr. 6 Mio., der Stadtrat bei einer Vertrags-
summe bis Fr. 6 Mio. und Stadtwerk W'thur bei einer Vertragssumme bis 
Fr. 900‘000 jeweils pro Objekt. 

  
VIII. Die Interpellation A. Steiner (GLP/PP) und R. Diener (Grüne/AL) betr. mehr Biodi-

versität in W'thur wird aufgrund der stadträtlichen Antwort als erledigt abgeschrie-
ben. 

  
IX. Die Interpellation M. Wäckerlin (GLP/PP) betr. Videoüberwachung wird aufgrund 

der stadträtlichen Antwort als erledigt abgeschrieben. 
 
 

Bürgerrechtsgeschäfte: 
  
Unter Vorbehalt der Erteilung des Kantonsbürgerrechts werden in das Bürgerrecht der Stadt 
Winterthur aufgenommen: 

 
I. Lange geb. Neumann Angelika Renate geb. 1950, deutsche Staatsangehörige 
  
II. Nuredini geb. Lekaj Lindita geb. 1981, serbisch-montenegrinische Staatsange-

hörige und Ehemann Nuredini Nagip geb. 1976, mit Kind Nuredini Selma geb. 2010, 
mazedonische Staatsangehörige 

  
III. Maliqi geb. Shabanaj Feriane geb. 1965, kosovarische Staatsangehörige 
  
IV. Maric Zorica geb. 1963, kroatische Staatsangehörige 
  
V. Wasik geb. Mazurek Ilona Renata geb. 1970 und Ehemann Wasik Adam, geb. 

1974, mit Kindern Wasik Alex Luca geb. 2000 und Wasik Pablo geb. 2008, 
polnische Staatsangehörige 

  
VI. Akan Erkan geb. 1984, türkischer Staatsangehöriger 
  
VII. Kushaj Saime geb. 1984, kosovarische Staatsangehörige 
  
VIII. Sevici geb. Kaplan Sehera geb. 1980, türkische Staatsangehörige 
  
IX. Boontham Siwaporn geb. 1984, thailändische Staatsangehörige 
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X. Prisciantelli Francesco geb. 1972, italienischer Staatsangehöriger 
  
Zwei Gesuche um Einbürgerung in der Stadt W’thur werden um je ein ½ Jahr zurückgestellt 
und ein Gesuch wird abgelehnt. 

 
 
 
Rechtsmittel:  
- Beschwerde an den Bezirksrat; Frist 30 Tage ab Publikation 
- Stimmrechtsrekurs an den Bezirksrat; Frist 5 Tage ab Publikation 
 
Referendum an den Stadtrat 
Frist: 30 Tage ab Publikation 
 
 
Winterthur, 29. März 2012  (Publikationsdatum) 
 
 
 
Stadtkanzlei Winterthur 
 
 
 
Internet: http://stadt.winterthur.ch/stadt-politik/grosser-gemeinderat/sitzungstermine-des-
grossen-gemeinderates 


